
 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet 

Elz-Neckar in Obrigheim 

 
FESTSTELLUNGSBESCHLUSS  

 
Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes und § 5 Abs. 2 Buchst. g der 
Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung am 03. Dezember 2025 den 
Jahresabschluss des Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Elz-Neckar in 
Obrigheim (GENO) für das Jahr 2024 mit folgenden Werten festgestellt: 
 
1. Erfolgsrechnung 
1.1 Summe Erträge 348.292,61 € 
1.2 Summe Aufwendungen 311.227,79 € 
1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) 37.064,82 € 
 Nachrichtlich 
 Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere  
 Fehlbetragsabdeckung 27.785,17 € 
 
2.  Liquiditätsrechnung 

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der  
lfd. Geschäftstätigkeit  273.773,75 € 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit  12.190,23 € 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) 285.963,98 € 
2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
 Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.5 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende  
 des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.3 und 2.4)  285.963,98 € 
2.6 Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen 
 Einzahlungen und Auszahlungen 0,00 € 

 
3 Bilanzsumme 4.734.308,84 € 

 
Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung des Jahresfehlbetrags 
Verwendung des Jahresüberschusses: 
 
a) Verrechnung mit Verlustvortrag 
b) Einstellung in Rücklagen 
c) Abführung an den Haushalt der Gemeinde 
d) Vortrag auf neue Rechnung  37.064,82 € 
 
4. Die Verbandsversammlung stimmt den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen im Wirtschaftsjahr 2024 soweit noch nicht durch Einzelbeschluss 
geschehen, nachträglich zu. 

 
5. Dem Verbandsvorsitzenden und der Geschäftsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2024 

Entlastung erteilt. 
 
6. Der Jahresabschluss 2024, bestehend aus der Bilanz und der Jahreserfolgsrechnung, ist 

gemäß § 16 des Eigenbetriebsgesetzes am Sitz des Verbandes in Obrigheim öffentlich 
bekanntzumachen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt in der Rhein-Neckar-Zeitung. 

 



 

7. Der Jahresabschluss 2024 ist der Rechtsaufsichtsbehörde sowie der 
Gemeindeprüfungsanstalt zur Prüfung vorzulegen. 

 
Obrigheim, den 06. Dezember 2025 Julian Stipp 
 Oberbürgermeister und 

  Verbandsvorsitzender 


